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Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Schaper (DIE LINKE) 
Drs.-Nr.:  7/12383 
Thema:  Parkerleichterungen für ambulante Pflegekräfte 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: 
 
„Im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen steht 
auf Seite 96: ‚Wir prüfen rechtliche Möglichkeiten für Parkerleichte-
rungen für ambulante Pflegekräfte‘.“ 
 
Namens und im Auftrag der Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage 
wie folgt: 
 
Frage 1: Ist die im Koalitionsvertrag beschlossene Prüfung schon er-

folgt, wenn ja, wer hat die Prüfung durchgeführt? 
 
Die Prüfung erfolgte im Jahr 2020 durch das Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr (LASuV) und das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr (SMWA). 
 
Frage 2:  Zu welchen Ergebnissen kam die Prüfung? 
 
Die Prüfung wurde mit dem Erlass der als Anlage beigefügten Handlungshilfe 
des LASuV vom 19. Oktober 2020 an die Straßenverkehrsbehörden abge-
schlossen. Die Handlungshilfe zeigt Möglichkeiten für entsprechende Ausnah-
men von den Vorschriften über das Halten und Parken auf. Eine einheitliche 
sachsenweite Regelung zu Parkerleichterungen für Pflegekräfte ist aus recht-
lichen Gründen nicht möglich. Generelle Parkerleichterungen für bestimmte 
Berufsgruppen können nicht auf Landesebene, sondern nur in der StVO selbst 
geschaffen werden. Die StVO sieht generelle Privilegien für einzelne Berufs-
gruppen nicht vor.  
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Frage 3:  Wenn noch keine Prüfung erfolgt ist, bis wann soll die Prüfung abge-
schlossen sein? 

 
Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 
 
Frage 4:  Wurden in die Prüfung die unterschiedlichen Regelungen für vorhan-

dene bzw. noch nicht vorhandene Parkerleichterungen für ambulante 
Pflegedienste in den sächsischen Großstädten Leipzig, Dresden und 
Chemnitz einbezogen? 

 
In die Erarbeitung der Handlungshilfe wurden alle Straßenverkehrsbehörden des Frei-
staates Sachsen hinsichtlich ihrer Genehmigungspraxis einbezogen – somit auch die 
Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz.  
 
Frage 5: Sind der Staatsregierung landesrechtliche Regelungen in anderen Bun-

desländern für Parkerleichterungen für ambulante Pflegekräfte bekannt 
und wenn ja, besteht die Absicht, landesrechtliche Regelungen aus 
anderen Bundesländern zu übernehmen? 

 
Aus einigen Bundesländern sind ähnliche Handlungsempfehlungen bekannt. Ziel-
führende Regelungen aus diesem Fundus fanden bei der Erarbeitung der Handlungshilfe 
durch das LASuV bereits Berücksichtigung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Martin Dulig 
 
Anlage 
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